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SONDERBEDINGUNGEN FÜR DAS TAGESGELDKONTO EINZELKONTO/ 
GEMEINSCHAFTSKONTO DER SÜDTIROLER SPARKASSE AG 

 
Stand: Februar 2021 

 

1.Definition 
Beim Tagesgeldkonto der Südtiroler Sparkasse AG handelt es sich um ein Sichteinlagenkonto auf Guthabenbasis mit 
täglicher Verfügungsmöglichkeit. 
 
2. Kontoinhaber; Einzel-, Gemeinschaftskonto 
Tagesgeldkonten werden von der Südtiroler Sparkasse AG nur für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB geführt, d.h. nur 
für natürliche Personen, die das Konto zu einem Zweck eröffnen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit dient (im Folgenden der „Kontoinhaber“). Eine Nutzung des Tagesgeldkontos als Geschäftskonto 
von Freiberuflern, Gewerbetreibenden sowie land- und forstwirtschaftlichen Unternehmen ist nicht zulässig. Der 
Kontoinhaber muss volljährig sein und seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die 
Sparkasse eröffnet keine Konten auf fremde Rechnung.  
 
Bei mehr als einem Kontoinhaber (Gemeinschaftskonto) haften die Kontoinhaber für die Verbindlichkeiten aus den 
Gemeinschaftskonten als Gesamtschuldner, d. h., die Bank kann von jedem einzelnen Kontoinhaber die Erfüllung 
sämtlicher Ansprüche fordern.  
 
Bei mehr als einem Kontoinhaber zeichnet jeder einzeln und das Tagesgeldkonto wird als Oder-Konto geführt. „Oder-
Konto" bedeutet, dass jeder Kontoinhaber einzeln für sich in vollem Umfang verfügungsberechtigt ist. Jeder Kontoinhaber 
kann die Einzelverfügungsberechtigung eines anderen Kontoinhabers jederzeit mit Wirkung für die Zukunft der Südtiroler 
Sparkasse AG gegenüber widerrufen. Der Widerruf bedarf der Schriftform. Sodann können alle Kontoinhaber nur noch 
gemeinsam über das Tagesgeldkonto nach Maßgabe von Nummer 3 (Konto und Kontoführung) und Nummer 6 
(Einzahlungen und Verfügungen über das Guthaben) verfügen. Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, ist jeder 
Kontoinhaber berechtigt, über die gesamte Kontoforderung nach Maßgabe von Nummer 3 (Konto und Kontoführung) und 
Nummer 6 (Einzahlungen und Verfügungen über das Guthaben) zu disponieren. Zur Kontolöschung bedarf es der 
Unterschriften aller Kontoinhaber. 
 
3. Konto und Kontoführung 
Das Tagesgeldkonto kann nicht zu Zahlungsverkehrszwecken verwendet werden. Einzahlungen sind jederzeit und in 
beliebiger Höhe möglich, jedoch nur unbar über ein festgelegtes deutsches Referenzkonto. Die Kontoführung ist 
unentgeltlich, allerdings hat der Kontoinhaber seine eigenen Kosten (z.B. für Ferngespräche, Computer und 
Datenverbindungskosten etc.) selbst zu tragen. 
Das Guthaben ist täglich verfügbar. Eine Kündigungsfrist ist nicht vereinbart. Es besteht keine Mindestlaufzeit. 
 
4. Referenzkonto 
Der Kontoinhaber muss im Kontoeröffnungsantrag ein Konto angeben, das auf seinen Namen bei einem anderen 
inländischen Kreditinstitut geführt wird (im Folgenden das „Referenzkonto“). Der Kontoinhaber kann das Referenzkonto in 
seinem persönlichen Online Banking-Bereich auf der Internetseite der Südtiroler Sparkasse AG unter www.suedspa.de 
jederzeit ändern. 
 
5. Zinsen 
Die vereinbarte Verzinsung ist variabel und wird den veränderten Marktverhältnissen angepasst. Die Zinsgutschrift erfolgt 
jeweils zum Quartalsende. Der Kontoinhaber kann den jeweils aktuellen Zinssatz jederzeit im „Preisaushang“ auf der 
Internetseite der Südtiroler Sparkasse AG unter www.suedspa.de abfragen. Die Zinserträge unterliegen der 
Einkommensteuer. Bei Fragen sollte sich der Kunde an die für ihn zuständige Steuerbehörde oder seinen steuerlichen 
Berater wenden. 
 
6. Einzahlungen und Verfügungen über das Guthaben 
Einzahlungen und Verfügungen auf das Tagesgeldkonto sind durch Überweisung vom deutschen Referenzkonto möglich. 
Der Kontoinhaber kann über sein Tagesgeldkonto ausschließlich über das Online - Banking und nur bis zur Höhe des 
jeweiligen Guthabens verfügen. 
Verfügungen sind ausschließlich zugunsten des vom Kontoinhaber angegebenen Referenzkontos möglich. 
 
7. Abtretung, Verpfändung 
Der Kontoinhaber kann das Guthaben auf seinen Konten nicht an Dritte abtreten oder verpfänden. 
 
8. Kündigung 
Der Kontoinhaber kann sein Tagesgeldkonto jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen (s. auch Allgemeine 
Geschäftsbedingungen). Zum Kündigungszeitpunkt wird die Südtiroler Sparkasse AG das Guthaben auf dem 
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Tagesgeldkonto nebst bis dahin angefallener Zinsen auf das Referenzkonto überweisen. Die Südtiroler Sparkasse AG 
kann das Tagesgeldkonto jederzeit kündigen. 
Eine Auflösung von Gemeinschaftskonten kann nur durch alle Kontoinhaber gemeinschaftlich erfolgen. Eine Ausnahme 
hiervon besteht im Todesfall eines Kontoinhabers (vgl. Artikel 10). 
 
9. Kontomitteilungen 
Kontomitteilungen werden in der vereinbarten Form übermittelt. Wenn eine unmittelbare Benachrichtigung geboten ist 
(z. B. bei Nichtausführung von Zahlungsverkehrsaufträgen), wird die Bank die Mitteilung an die im Vertrag angegebene 
Postanschrift versenden. Konto- und Kreditkündigungen sowie die Ankündigung solcher Maßnahmen werden jedem 
Kontoinhaber zugeschickt. Jeder Kontoinhaber kann verlangen, dass auch ihm künftig alle Kontomitteilungen zusätzlich 
übermittelt werden. 
 
10. Tod eines Kontoinhabers 
Nach dem Tod eines Kontomitinhabers bleiben die Befugnisse der anderen Kontoinhaber unverändert bestehen. Jedoch 
können die überlebenden Kontoinhaber ohne Mitwirkung der Erben Gemeinschaftskonten auflösen oder auf ihren Namen 
umschreiben lassen. Die Rechte des Verstorbenen werden durch dessen Erben gemeinschaftlich wahrgenommen. Das 
Recht zum Widerruf der Einzelverfügungsberechtigung steht jedoch jedem einzelnen Miterben zu. Widerruft ein Miterbe, 
bedarf jede Verfügung über Gemeinschaftskonten seiner Mitwirkung. Widerrufen mehrere Miterben die 
Einzelverfügungsberechtigung eines Kontoinhabers, so können sämtliche Kontoinhaber nur noch gemeinschaftlich 
mit den widerrufenden Miterben über die Gemeinschaftskonten verfügen. 
 
 
Für den gesamten Geschäftsverkehr gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Sparkasse und deren 
Sonderbedingungen für das Online-Banking und für den Überweisungsverkehr, die Sonderbedingungen über die Nutzung 
des elektronischen Postfachs, der Preisaushang, Hinweise zum Datenschutz sowie das Hinweisblatt zur 
Einlagensicherung. Darüber hinaus gelten die Sonderbedingungen und Fernabsatz-Informationen für das 
Tagesgeldkonto, das Festgeldkonto und das Online-Banking. 
 


